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1 Die derzeit aktuellsten 
Daten der Jahreserhe-
bung im Gastgewerbe 
beziehen sich auf das 
Berichtsjahr 2018. Die 
Jahreserhebungen im 
Gastgewerbe starten je- 
weils im Herbst des auf 
das Berichtsjahr folgen-
den Jahres, also für das 
Berichtsjahr 2018 im 
Herbst 2019. Die Veröf-
fentlichung der Ergeb-
nisse der Jahreserhe-
bung erfolgt in der Regel 
ca. 18 Monate nach 
Ende des Berichtsjahres.

2 Ab dem Berichtsjahr 
2018 erfolgt die Auswei-
sung der Ergebnisse 
nach Rechtlichen Ein-
heiten (siehe i-Punkt 
„Neue Begrifflichkeiten 
in den Unternehmens-
strukturstatistiken„).

3 Datengrundlage: Be-
richtsmonat 10/2020.

4 Zur Harmonisierung mit 
anderen Statistiken wer-
den die Konjunkturda-
ten zu Umsatz und Be-
schäftigung regelmäßig 
umbasiert, aktuell auf 
die Basis 2015 = 100. 
Das beeinflusst die Mess- 
daten, nicht jedoch die 
Veränderungsraten. 

Das Gastgewerbe ist in Baden-Württemberg 
von nicht unerheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung. Immerhin zählten im Jahre 20181 
rund 34 150 Rechtliche Einheiten2 mit ins-
gesamt über 38 200 Niederlassungen zu die-
ser Branche, die knapp 335 000 Arbeitsplätze 
stellte und einen Umsatz von 12,7 Milliarden 
(Mrd.) Euro erwirtschaftete. Die konjunktu-
relle Lage entwickelte sich in den letzten Jah-
ren durchaus positiv. Diese erfreuliche Ent-
wicklung wurde allerdings durch die Corona- 
Pandemie jäh unterbrochen und führt seit März 
2020 zu erheblichen Umsatzeinbrüchen und 
Beschäftigungsrückgängen im Gastgewerbe. 

Im vorliegenden Beitrag wird eingangs die  
konjunkturelle Entwicklung des Gastgewer-
bes in den letzten Jahren und im von der Co-
rona-Pandemie bestimmten Jahr 2020 darge-
stellt.3 Darüber hinaus beleuchtet der Beitrag 
die Strukturverhältnisse des heimischen Gast-
gewerbes im Jahr 2018, also zu einem Zeit- 
punkt vor der Corona-Pandemie, und liefert  
damit die Vergleichsbasis für spätere Analy- 
sen nach überstandener Pandemie. 

Die vergangenen 5 Jahre beginnend 20154  
gestalteten sich für das baden-württember- 
gische Gastgewerbe durchaus erfolgreich.  
Jahr für Jahr verzeichnete die Branche im Vor-
jahresvergleich Umsatzsteigerungen in einer 
Spanne von nominal + 2 % bis + 5,2 %. Real, 
das heißt unter Berücksichtigung der Preis-
entwicklung, stiegen die Umsätze um 0,5 %  
bis 2,6 %. Lediglich 2016 war eine leichte  
Umsatzdelle von real – 0,2 % zu verzeichnen. 
Und auch 2020 schien die Umsatzentwicklung 
zunächst an das Niveau der Vorjahre anzu-
knüpfen. Doch dann machte die weltweit um 
sich greifende Corona-Pandemie im März  
2020 auch vor dem heimischen Gastgewerbe 
nicht halt. Ab dem 17. des Monats waren  
Übernachtungen touristischer Gäste in Hotels 
und anderen Beherbergungsbetrieben unter-
sagt, ab dem 22. März sämtliche Gaststätten 
außer Abhol- und Lieferservices ganz ge- 
schlossen (Schaubild 1). 

Der Umsatz im Gastgewerbe brach im März 
2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um  
fast die Hälfte ein: real um – 46,2 %, nominal 

Das Gastgewerbe in Baden-Württemberg  
im Coronajahr 2020
Wie werden sich die aktuellen Ereignisse auf die Zukunft der Branche 
im Land auswirken? 

Reale Umsatzentwicklung im Gastgewerbe in Baden-Württemberg 2019 und 2020S1
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Basisjahr 2015=100

Datenquelle: Monatserhebung im Gastgewerbe.
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5 Mittelwert der Zahl der 
Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner in 
den letzten 7 Tagen. 

6 Verordnung der Landes-
regierung über infek- 
tionsschützende Maß-
nahmen gegen die Aus-
breitung des Virus 
SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung) in der ab 
02.11.2020 gültigen  
Fassung. 

7 Verordnung der Landes-
regierung über infekti-
onsschützende Maßnah-
men gegen die Aus- 
breitung des Virus 
SARS-CoV-2 (Corona-
Verordnung) in der ab 
16.12.2020 gültigen  
Fassung.

um – 44,8 %. Die vorläufige Talsohle der wirt-
schaftlichen Entwicklung im Gastgewerbe  
war im April 2020 erreicht (Umsatzrückgang  
real – 74,0 %, nominal – 73,5 %). Beginnend  
mit dem 18. Mai 2020 konnten Restaurants  
im Außenbereich wieder geöffnet werden.  
Weitere Lockerungen folgten Zug um Zug. Die 
Unternehmen stellten sich auf die sich bieten-
den Möglichkeiten ein, entwickelten Hygiene-
konzepte, und mit wieder steigenden Gäste-
zahlen zeigten die monatlichen Umsätze deut- 
liche Erholungstendenzen. Nach vorläufigen 
Ergebnissen lag der Umsatz im Gastgewerbe 
im September 2020 aber immer noch erheb- 
lich unter dem Wert des Vorjahresmonats  
(real – 17,5 % und nominal – 13,2 %). Die Um-
satzentwicklung in Beherbergung und der  
Gastronomie verlief in den vergangenen  
Monaten weitgehend parallel, wenngleich  
die Einbußen in der Gastronomie etwas  
moderater als in der Beherbergung ausfielen. 

Die Zahl der Tätigen Personen ging eben- 
falls zurück, zunächst ein Minus von 4,2 % im 
März 2020. Der bislang größte Einbruch kam 
einen Monat später, im April 2020, als bei den 
Tätigen Personen ein Rückgang von 29,6 %  
zum Vorjahresniveau zu verbuchen war. Dabei 
traf die Krise die im Gastgewerbe stark ver-
tretenen Teilzeitbeschäftigten mit einem  
Minus von 39,1 % härter als die Vollzeitbe- 
schäftigten, deren Zahl „nur“ um 11,3 % rück-
läufig war. Aber auch hier waren beginnend  
im Mai gewisse „Erholungstendenzen“ erkenn-
bar. Allerdings lag auch im September die  
Zahl der Tätigen Personen im Gastgewerbe  
noch um 15,5 % unter Vorjahresniveau: dem 

Minus von 6,3 % bei den Vollzeitbeschäftig- 
ten stand ein Minus von 20,2 % bei den Teil-
zeitbeschäftigten gegenüber (Schaubild 2).

Erneut dramatischer Anstieg  
der Corona-Fälle ab Oktober

Ab Ende August stieg die „sogenannte“  
7-Tage-Corona-Inzidenz5 zunächst langsam,  
ab Oktober dann exponentiell an. Die von  
Bund und Ländern am 28. Oktober 2020  
beschlossenen Maßnahmen zu deren Eindäm-
mung wurden am 2. November in Kraft ge- 
setzt.6 So müssen Restaurants, Kneipen und 
Bars seitdem geschlossen bleiben. Lieferun- 
gen oder die Mitnahme von Speisen für den 
Verzehr zuhause bleiben erlaubt, ebenso die 
Öffnung von Betriebskantinen unter Hygiene-
auflagen. Übernachtungsangebote sind nur  
noch für notwendige, nicht jedoch für touris-
tische Zwecke gestattet. Die Regelungen mit 
dem Ziel der Kontaktbeschränkung wurden  
zwischenzeitlich verschärft und um weitere  
Maßnahmen mit Geltungsdauer bis zum  
20. Januar 2021 ergänzt.7 

Noch ist offen, wie sich die aktuellen Ereig- 
nisse mittel- und langfristig auf die Struktur  
des Gastgewerbes auswirken wird. Wird das 
Gastgewerbe nach überstandener Pandemie  
an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen  
können? Wird es massenhaft Insolvenzen  
geben? Die Antworten auf diese Fragen wer- 
den nicht nur an den Konjunkturdaten ables- 
bar sein, sondern auch in der Struktur des  
Beherbergungsgewerbes und der Gastro- 

Die wirtschaftliche Situation im Gast-
gewerbe wird von den Statistischen 
Ämtern der Länder mittels Monats-  

und Jahreserhebungen abgebildet. Dabei  
liefern die monatlichen Erhebungen aktuelle 
Informationen über die konjunkturelle Ent-
wicklung im Gastgewerbe. Befragt werden 
aus der Stichprobe der Jahreserhebung  
ausschließlich Rechtliche Einheiten mit  
mehr als 150 000 Euro Jahresumsatz.

Die Jahreserhebung im Gastgewerbe wird 
als Stichprobenerhebung bei 5 % der Recht-
lichen Einheiten des Gastgewerbes bundes-
weit durchgeführt und liefert Strukturdaten 
unter anderem über die Zahl der Recht- 
lichen Einheiten, der Beschäftigten, den  
Umsatz, Aufwendungen und Investitionen.

Nach der aktuellen Klassifikation der Wirt-
schaftszweige, Ausgabe 2008 ist das Gast-

gewerbe im Wirtschaftsabschnitt I abge- 
bildet und gliedert sich in die Wirtschafts-
abteilungen 55 Beherbergung und 56 Gas-
tronomie. Zur Wirtschaftsabteilung Be-
herbergung zählen alle Rechtlichen Ein- 
heiten, die Übernachtungsmöglichkeiten  
anbieten wie Hotels, Gasthöfe, Pensionen, 
Ferienunterkünfte wie Jugendherbergen  
und Hütten, Campingplätze und sonstige  
Beherbergungsstätten, denen auch Privat-
quartiere zugeordnet sind. Die Gastronomie 
wiederum umfasst Rechtliche Einheiten, die 
schwerpunktmäßig Mahlzeiten und/oder  
Getränke zum sofortigen Verzehr bereit- 
stellen wie zum Beispiel Restaurants, Gast-
stätten und Cafés. Daneben gehören jedoch 
auch Caterer und Rechtliche Einheiten, die 
sonstige Verpflegungsdienstleistungen im 
Angebot haben (Kantinen), sowie Disko- 
theken und Bars zur Gastronomie.
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8 Anteil der Teilzeitbe-
schäftigten an den Be-
schäftigten insgesamt.

nomie. Als Vergleichsbasis für spätere Analy-
sen wird im Folgenden die Struktur des Gast-
gewerbes des Jahres 2018 dargestellt. 

Strukturbild des Gastgewerbes 2018:  
kleine Einheiten dominieren

Zum Gastgewerbe (WZ 55/56) zählt zum einen 
die Gastronomie (WZ 56) mit rund 27 800  
Rechtlichen Einheiten wie Restaurants, Gast-
stätten, Cafés und Imbissbuden, aber auch  
Bars, Diskotheken, Caterer und Kantinen.  
Zum anderen ist die Beherbergungsbranche  
(WZ 55) Teil des Gastgewerbes. Im Jahr 2018 
haben gut 6 300 Rechtliche Einheiten wie  
zum Beispiel Hotels, Pensionen, Ferienwoh-
nungen und Campingplätze Übernachtungs-
möglichkeiten angeboten. 

Das Gastgewerbe in Baden-Württemberg ist 
von kleineren Einheiten geprägt. Knapp 72 % 
der Rechtlichen Einheiten haben maximal  
neun Tätige Personen, in annähernd 28 %  
arbeiten nur eine oder zwei Personen. Die  
größeren Rechtlichen Einheiten mit zehn oder 
mehr Mitarbeitenden kommen ebenfalls auf 
einen Anteil von 28 %, erwirtschafteten aller-
dings im Jahr 2018 gut 72 % des Gesamt- 
umsatzes im baden-württembergischen Gast-
gewerbe (Tabelle). 

Im Durchschnitt arbeiten in einer Rechtlichen 
Einheit des Gastgewerbes zehn Tätige Per- 
sonen. Zwischen den einzelnen Bereichen  
bestehen jedoch hinsichtlich deren Größe  
durchaus Unterschiede. So haben beispiels-
weise Kantinen und Caterer (WZ 56.2) im  
Durchschnitt 16 Tätige Personen. In Hotels,  
Gasthöfen und Pensionen (WZ 55.1) sind  
durchschnittlich 15 Personen und in Res- 
taurants, Gaststätten, Cafés, Eissalons und  
Ähnliche (WZ 56.3) durchschnittlich sieben  
Personen je Rechtlicher Einheit beschäftigt. 

Anteil der Frauen und der Teilzeitkräfte  
überdurchschnittlich hoch

Im baden-württembergischen Gastgewerbe 
waren 2018 rund 334 800 Personen tätig, da-
runter gut 84 500 Personen im Beherber- 
gungsgewerbe und in der Gastronomie mit  
knapp 250 300 Personen annähernd die  
dreifache Zahl. Dabei sind über 58 % der  
Tätigen Personen im Gastgewerbe weiblich, 
wobei der Frauenanteil im Beherbergungs-
gewerbe mit rund 66 % um 10 Prozentpunkte 
höher ist als in der Gastronomie (knapp  
56 %). Vergleichsweise hoch ist im Gastge- 
werbe die Teilzeitquote8 mit gut 58 % bei  
relativ geringen Unterschieden zwischen  
der Gastronomie (gut 59 %) und Hotels,  

Entwicklung der Tätigen Personen im Gastgewerbe in Baden-Württemberg 
2019 und 2020S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 14 21

Basisjahr 2015=100

Datenquelle: Monatserhebung im Gastgewerbe.
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9 E-Commerce sind 
rechtsverbindliche Ver-
käufe über Websites, 
Apps oder automatisier-
ten Datenaustausch.

10 Ohne manuell erstellte 
E-Mails.

Gasthöfen und anderen Rechtlichen Ein- 
heiten mit Schwerpunkt Übernachtungs-
möglichkeiten (gut 55 %). 

Gastgewerbe 2018: durchschnittlicher  
Umsatz von 371 000 Euro je Rechtlicher  
Einheit

Das Gastgewerbe (WZ 55/56) erwirtschaftete  
im Jahr 2018 einen Gesamtumsatz von rund 
12,7 Mrd. Euro. Auf die Gastronomie (WZ 56) 
entfielen rund 8,5 Mrd. Euro, knapp 4,2 Mrd. 
Euro auf das Beherbergungsgewerbe (WZ 55). 
Im Durchschnitt erwirtschaftete jede Recht- 
liche Einheit im Gastgewerbe 2018 einen Um-
satz von rund 371 000 Euro. Dabei zeigten  
sich innerhalb der Branche erhebliche Unter-
schiede: Spitzenreiter waren Hotels (ohne  
Hotels garni; WZ 55.101) mit durchschnitt- 
lich 1,5 Millionen (Mill.) Euro und nahezu  
gleichauf Restaurants mit Selbstbedienung  
(WZ 56.102) mit annähernd 1,4 Mill. Euro pro 
Rechtlicher Einheit. Diskotheken und Tanz- 
lokale (WZ 56.302; durchschnittlich 581 000  
Euro Umsatz je Rechtlicher Einheit) folgten  
mit weitem Abstand.

E-Commerce9: im Gastgewerbe noch  
viel „Luft nach oben“

Wie in anderen Branchen, werden auch im  
Gastgewerbe Bestellungen oder Buchungen 
über Websites immer beliebter. Im Geschäfts-

jahr 2018 resultierten allerdings insgesamt  
nur rund 6,5 % des Umsatzes im baden-würt-
tembergischen Gastgewerbe aus Bestellun- 
gen oder Buchungen über Internetseiten.10  
Dabei ist im Beherbergungsgewerbe der An- 
teil des Umsatzes aus E-Commerce mit rund 
17,5 % erheblich höher als in der Gastrono- 
mie, wo bislang lediglich 1,1 % des Umsatzes 
auf Buchungen und Bestellungen über Web-
sites basieren. 

Dies dürfte damit zusammenhängen, dass  
für die Buchung von Übernachtungsmöglich- 
keiten spezielle Buchungsportale mehr und  
mehr genutzt werden. Sie bieten Kunden und 
Interessenten bequeme und schnelle Mög- 
lichkeiten der Information bzw. der Buchung 
und Bestellung. Bei Restaurant- und Gast- 
stättenbesuchen (Umsatzanteil aus E-Com- 
merce bei 0,3 %, WZ 56.1) dürften Reservie-
rungen, soweit sie überhaupt getätigt werden 
(müssen), noch überwiegend telefonisch er- 
folgen. Eine Ausnahme innerhalb der Gastro-
nomie bildet der Bereich „Caterer und Erbrin- 
gung sonstiger Verpflegungsdienstleistun- 
gen (WZ 56.2)“, wo im Geschäftsjahr 2018  
insgesamt 5 % des Umsatzes auf Bestellun- 
gen aus dem Internet zurückgeführt werden 
konnten. 

Vor dem Hintergrund, dass auch die reiferen 
Jahrgänge mehr und mehr das Internet für  
sich entdecken, seine Nutzung für immer  
größere Teile der Bevölkerung selbstver- 
ständlich wird, und dass gerade im Bereich  

T Eckdaten zum Gastgewerbe in Baden-Württemberg 2018*)

Merkmal Einheit

Gastgewerbe (WZ 55/56)

insgesamt

davon

Beherbergung 
WZ 55

Gastronomie 
WZ 56

Rechtliche Einheiten Anzahl (31.12.2018) 34 154 6 310 27 844

Tätige Personen je Rechtlicher Einheit Anzahl 9,8 13,4 9,0

Tätige Personen Anzahl (30.09.2018) 334 820 84 526 250 294

Anteil Frauen % 58 66 56

Teilzeitquote % 56 55 59

Umsatz Mill. EUR 12 676 4 157 8 519

Umsatz je Rechtlicher Einheit 1 000 EUR 371 659 306

Umsatz aus E-Commerce % 6,5 17,5 1,1

Aufwendungen Mill. EUR 10 251 3 286 6 965

Investitionen Mill. EUR  561  179  382

Investitionen je 1 000 EUR Umsatz EUR 44 43 45

*) Einschließlich Tätige Personen, Umsatz, Aufwendungen und Investitionen in Niederlassungen in den anderen Bundesländern.

Datenquelle: Gastgewerbestatistik Jahreserhebung 2018.
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des Gast-gewerbes immer mehr Internet- 
portale auf den Markt drängen, ist davon  
auszugehen, dass sich die Bedeutung des  
E-Commerce ausweiten wird. Möglicherweise 
helfen Er fahrungen während der Corona- 
Pandemie, Vorbehalte und Widerstände  
gegenüber moderner Kommunikationsmetho-
den zu überwinden und dem Gastgewerbe in  
puncto E-Commerce weiteren Zuspruch zu  
bringen.

Aufwendungen: gut vier Fünftel  
des Umsatzes im Gastgewerbe

Das baden-württembergische Gastgewerbe  
hatte im Jahr 2018 Aufwendungen von insge-
samt rund 10,3 Mrd. Euro. Ein knappes Drittel 
dieser Aufwendungen entfiel auf den Bezug  
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierzu  
rechnet auch der Einkauf von Lebensmitteln 

und Getränken. Weitere 37 % der Aufwen- 
dungen entfallen auf Personalkosten, das  
heißt Bruttoentgelte und Sozialabgaben. Für 
bezogene Leistungen und andere betriebliche 
Aufwendungen wie Kosten für Steuerbera- 
tung, Fuhrpark, Werbung, Telefon und Inter- 
net etc. wurden knapp 17 % der Aufwendun- 
gen bezahlt. Insgesamt knapp 11 % der Auf-
wendungen entfielen auf Mieten und Pachten, 
etwas weniger als 3 % auf betriebliche Steuern 
und Abgaben und 0,4 % auf Bezüge von Han-
delswaren, also Waren, die beispielsweise an 
einem hoteleigenen Kiosk verkauft werden,  
wie Zeitungen, Zigaretten, Süßigkeiten oder 
Souvenirs (Schaubild 3). 

Der Anteil der Aufwendungen bezogen auf  
den Umsatz liegt im Gastgewerbe bei gut 81 %. 
Allein die Personalkosten beliefen sich auf  
30 % des Umsatzes. (Beherbergungsgewerbe: 
rund 32 %, Gastronomie: 29 %).

Neue Begrifflichkeiten in den  
Unternehmensstrukturstatistiken

Ab dem Berichtsjahr 2018 werden in den  
deutschen amtlichen Unternehmensstruk-
turstatistiken erstmals Ergebnisse für Unter-
nehmen entsprechend der EU-Unterneh- 
mensdefinition nachgewiesen, wie sie die 
EU-Einheitenverordnung vorgibt.

Die EU-Einheitenverordnung definiert das 
Unternehmen als „kleinste Kombination  
Rechtlicher Einheiten, die eine organisato-
rische Einheit zur Erzeugung von Waren und 
Dienstleistungen bildet und insbesondere in 
Bezug auf die ihr zufließenden Mittel über 
eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt“. 
Somit kann ein Unternehmen aus einer oder 
aus mehreren Rechtlichen Einheiten beste-
hen. Rechtliche Einheiten sind definiert als 
„kleinste rechtlich selbstständige Einheiten, 
die aus handels- bzw. steuerrechtlichen  
Gründen Bücher führen“.

Bis einschließlich dem Berichtsjahr 2017  
wurde in der deutschen amtlichen Statistik 
die Rechtliche Einheit mit dem Unterneh- 
men gleichgesetzt. Beide Begriffe wurden 
synonym verwendet. Mit der Anwendung  
der EU-Unternehmensdefinition ab dem  
Berichtsjahr 2018 werden diese Begriffe  
künftig klar voneinander unterschieden.1

Mit der Darstellung von Ergebnissen der  
Unternehmensstrukturstatistiken nach dem 
EU-Unternehmensbegriff soll unter ande- 
rem der in den vergangenen Jahren beob-
achtete Strukturwandel von der Industrie-  
zur Dienstleistungsgesellschaft besser dar-
gestellt werden. Die in den Statistiken ab-
gebildeten Verschiebungen resultieren in 
einem gewissen Umfang auch daraus, dass 
(Industrie-)Unternehmen bestimmte Akti-
vitäten (oft Dienstleistungen) in rechtlich  
selbstständige Einheiten ausgelagert haben. 
Gleichzeitig sind diese neuen „Unterneh-
men“ jedoch nicht am Markt, sondern fast 
ausschließlich für die auslagernde Einheit 
tätig, sind von ihr abhängig und bilden mit 
dieser nach der Auslagerung eine wirt- 
schaftliche und organisatorische Einheit.  
Ergebnisse für Unternehmen nach der  
neuen Definition sind für bestimmte Ana-
lysen, zum Beispiel zur Unternehmenskon-
zentration oder zur Bedeutung kleiner und 
mittlerer Unternehmen, besser geeignet.

Für regionale Analysen hingegen ist das  
Unternehmen nach EU-Definition weniger 
gut geeignet, da bei der Darstellung von  
Ergebnissen der Unternehmensstruktur- 
statistik nach dem EU-Unternehmensbe- 
griff alle dem Unternehmen zugehörigen  
rechtlichen Einheiten ausschließlich der  
Region zugeordnet werden, in der sich der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet.

1 Siehe auch Schwarz, Thomas: Das statistische Unternehmen in den Wirtschaftsstatistiken – Ein „neuer“ Unternehmensbe-
griff und seine Folgen, in: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 11+12/2020, S. 30–37.
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Investitionen bei rund 44 Euro  
je 1 000 Euro Umsatz 

Das Gastgewerbe in Baden-Württemberg  
tätigte im Jahr 2018 Investitionen in Höhe von 
561 Mill. Euro. Damit lag die Investitionsinten-
sität bei 44 Euro je 1 000 Euro Umsatz, mit dem 
Beherbergungsgewerbe (43 Euro je 1 000 Euro 
Umsatz) und der Gastronomie (45 Euro je 
1 000 Euro Umsatz) nahezu gleichauf. 

Ausblick

Man darf gespannt sein, ob die zur Pandemie-
bekämpfung getroffenen Maßnahmen grei- 
fen. Wie werden Bund und Länder bei einem 
erneuten Anstieg der Inzidenzen dann darauf 
reagieren?

Wird sich das Gastgewerbe nach den erhoff- 
ten Lockerungen erholen? Oder wird die Zahl 

der Insolvenzen signifikant ansteigen? Und  
auf lange Sicht: wie wird sich das Gastge- 
werbe nach überstandener Pandemie auf- 
stellen? Was zeichnet die Rechtlichen Einhei- 
ten aus, die vergleichsweise unbeschädigt  
den Albtraum überstanden haben? Gibt es  
möglicherweise sogar Gewinner? Das wird  
sich zeigen, wenn man das Strukturbild des 
Gastgewerbes 2018 den Verhältnissen der  
Jahre 2020 bzw. 2021 gegenüberstellen wird. 
Erste Anhaltspunkte werden die Konjunktur-
daten der kommenden Monate und Jahre  
liefern. 

Aufwendungen der Rechtlichen Einheiten 
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*) Einschließlich Aufwendungen in Niederlassungen in den anderen Bundesländern. – 1) Waren, die zum Beispiel an einem hotel-
eigenen Kiosk verkauft werden, wie Zeitungen oder Zigaretten. – 2) Darunter fallen unter anderen Kosten für Steuerberatung, Fuhr-
park, Werbung, Telefon und Internet (ohne Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen).

Datenquelle: Gastgewerbestatistik Jahreserhebung 2018.

Aufwendungen in Mill. EUR
(Anteile in %)

Bezüge von Handelswaren1)Betriebliche Steuern und Abgaben

Mieten und Pachten

Bezogene Leistungen 
und andere betriebliche
Aufwendungen2)

Bezüge von Roh-, Hilfs-,
und Betriebsstoffen

Personalkosten
(Bruttolöhne

und -gehälter,
Sozialabgaben)

Aufwendungen
insgesamt

10 251 Mill. EUR

3 806
(37,1)

3 316
(32,3)

1 715
(16,7)

1 104
(10,8)

269
(2,6)

41
(0,4)

Weitere Auskünfte erteilt 
Thomas Betzholz, Telefon 0711/641-28 44, 
Thomas.Betzholz@stala.bwl.de


